
STADT EBERSWALDE 
Der Bürgermeister 
 

 
 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  
65 - Tiefbauamt 
 
 
Betrifft: 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Höhe der 

Gebührensätze für die Niederschlagswasserbeseitigung 
 
Beschlusstext: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte 1. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Eberswalde über die Höhe der Gebührensätze für die 
Niederschlagswasserbeseitigung. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die Kalkulation zustimmend zur Kenntnis. 
 
 
Eberswalde, den 23.11.2012 
 
 
 
 
Boginski  Schubert 
Bürgermeister Siegel 
  

1. stellv. Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung

 

Beschluss-Nr. 

                               42/465/12 

zu DB/Vorlage   BV/873/2012
 
Datum           22.11.2012 
     
                      Stadtverordnetenversammlung 
 
beschlossen in öffentlicher Sitzung 


